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 Veröffentlicht am 29.09.1966

Norm

ABGB §142 Da

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Es ist nicht gesetzwidrig, wenn das Besuchsrecht des Vaters bei seinem ehelichen, in der Verp4egung der von ihm

geschiedenen Mutter, be7ndlichen Kind in der Weise geregelt wird, daß es der Vater während einer Übergangszeit zur

Angewöhnung in der Wohnung der Mutter besuchen und erst später zu sich in seine Wohnung nehmen darf.
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